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Amtsgericht Bochum 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

des Herrn F. G. aus B., 

Klägers, 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte D. I.u. C.aus A. 

gegen 

Herrn P.B. aus B., 

Beklagten, 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte D. E. & P. aus B. 

hat das Amtsgericht Bochum 

auf die mündliche Verhandlung vom 24.09.2013 

furch den Richter am Amtsgericht … 

für Recht erkannt: 

Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 346,96 € nebst Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz seit dem 18.01.2013 sowie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten i. H. v. 43,32 

€ nebst Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 23.01.2013 zu zahlen. 

Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, auf die klägerseits verauslagten 

Gerichtskosten  i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz für die Zeit vom Eingang der 

eingezahlten Gerichtskosten bis zum Eingang des Kostenfestsetzungsantrages nach Maßgabe der 

ausgeurteilten Kostenquote zu zahlen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 



Von der Darstellung des Tatbestandes wird gem. § 313 a ZPO abgesehen. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 

Die Klage ist aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. 

Der Kläger kann von dem Beklagten anlässlich des Verkehrsunfalls vom 11.12.2012 auf die 

Sachverständigenkosten Zahlung weiterer 346,96 € verlangen. Die dem Kläger von dem be-

auftragten Sachverständigen … in Rechnung gestellten Sachverständigengebühren i. H. v. 643,96 

€ sind entgegen der Ansicht des Beklagten in vollem Umfang erstattungsfähig. Zur Begründung 

wird auf die Ausführung der 5. Kammer des Landgerichts Bochum im Urteil vom 19.04.2013 in 

dem Verfahren I-5 S 135/12 Bezug genommen, denen sich das Gericht in vollem Umfang an-

schließt. Auch hier hat der Kläger einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 

beauftragt. In Anbetracht des Umstandes, dass sich die Höhe der Sachverständigenkosten 

üblicherweise an der Höhe der Reparaturkosten orientiert, ist einem Geschädigten ohnehin eine 

Marktprüfung nicht möglich. Für den Kläger bestand kein Anlass, die Angemessenheit der berech-

neten Sachverständigenkosten in Zweifel zu ziehen. Auch die Berechnung von Gutachter-

nebenkosten ist üblich. Diese liegen vorliegend vielleicht im oberen Bereich des Üblichen, sie sind 

jedoch noch nicht als unangemessen hoch zu bezeichnen. Ohnehin ist nicht auf einen eventuell 

ermittelnden Mittelwert abzustellen, soweit sich die Kosten, auch die Nebenkosten, in einem 

gewissen Rahmen bewegen. Eine Überschreitung dieses Rahmens kann vorliegend nicht fest-

gestellt werden. Auf die Sachverständigenkosten hat der Haftpflichtversicherer des Beklagten 

lediglich 497,00 € gezahlt, so dass noch ein Anspruch auf Zahlung weiterer 346,96 € besteht. 

Nach Auffassung des Gerichts kann der Kläger auch Erstattung eines merkantilen Minderwertes i. 

H. v. 200,00 € verlangen. Zutreffend ist, dass das Klägerfahrzeug zum Unfallzeitpunkt bereits ein 

Alter von ca. 12 1/2 Jahren hatte. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Fahrzeug eine 

erheblich unterdurchschnittliche Laufleistung aufwies. Das Fahrzeug hatte keinerlei Vorschäden 

und war in einem guten Erhaltungszustand. Im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert sind 

unfallbedingt hohe Reparaturkosten entstanden. Im Falle der Weiterveräußerung ist der Unfall 

offenbarungspflichtig. Da vergleichbare Fahrzeuge auf dem allgemein zugänglichen Markt 

durchaus häufig gehandelt werden, kommt auch bei dem Alter des Fahrzeugs der Unfallfreiheit 

eine erhebliche Bedeutung zu. Insoweit geht das Gericht davon aus, dass tatsächlich eine 

merkantile Wertminderung eingetreten ist. Ist hiervon dem Grunde nach auszugehen, bestehen 

keinerlei Anhaltspunkte dafür, der Höhe nach von der Schätzung des Sachverständigen … 

abzuweichen. Einwendungen sind insoweit auch von Beklagtenseite nicht erhoben. 

Entgegen der Ansicht der Klägervertreter ist für ihre vorgerichtliche Tätigkeit eine Überschreitung 

der sogenannten Schwellengebühr von 1,3 nicht gerechtfertigt. Bei der Frage der Überschreitung 

der Schwellengebühr ist nach der neueren Rechtsprechung des BGH ein Ermessensspielraum des 



Anwalts von 20% nicht zu berücksichtigen. Die grundsätzliche Haftung des Beklagten war von 

vornherein außer Streit. Bis auf die hier streitigen Punkte ist auch unmittelbar eine umfassende 

Regulierung erfolgt. Einwendungen gegen die Gebühren des Sachverständigen … sind den 

Klägervertretern aus der Vielzahl der ihm übertragenen Mandate bekannt. Gerade in Anbetracht 

des Alters des Klägerfahrzeugs sind Einwendungen zu einem evtl. Minderwert nicht unüblich. Die 

Einwendungen der Beklagtenseite machen die Angelegenheit daher weder rechtlich noch 

tatsächlich schwierig. Auch der Arbeitsanfall ist nicht als weit überdurchschnittlich anzusehen, so 

dass insgesamt das Gericht noch von einem durchschnittlichen Mandat ausgeht, welches mit einer 

Geschäftsgebühr von 1,3 angemessen abgegolten ist. Zugrunde zu legen ist als Gegenstandswert 

die Höhe der berechtigten Forderung, hier also ein Gegenstandswert 3.229,26 €. Inkl. 

Auslagenpauschale und gesetzlicher Umsatzsteuer ergeben sich vorgerichtliche Kosten i. H. v. 

359,50.€. Abzüglich bereits gezahlter 316,18 € verbleibt ein Zahlungsanspruch des Klägers i. H. 

v. 43,32 €. 

Der Zinsanspruch in gesetzlicher Höhe folgt aus dem Gesichtspunkt des Verzuges. Alterdings war 

die ursprünglich von Klägerseite gesetzte Regulierungsfrist angesichts der Weihnachtsfeiertage 

und des Jahreswechsels zu kurz bemessen. Mit Schreiben vom 18.01.2013 hat der Haftpflicht-

versicherer des Beklagten eine weitere Regulierung endgültig verweigert. Erst ab diesem 

Zeitpunkt ist daher Verzug eingetreten. 

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 2, 708 Nr. 11, 713 ZPO. 

 


